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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1987

Norm

ABGB §839 A

WBFG 1968 allg

WEG 1975 §19

WEG 1975 §23

Rechtssatz

I s t § 19 WEG anwendbar und liegt eine Aufteilungsvereinbarung nicht vor, ist die Kostenaufteilung nach dem

Verhältnis der Miteigentumsanteile , stehen diese noch nicht fest, bei den dem WBFG unterliegenden Bauobjekten

nach dem Verhältnis der Nutzfläche vorzunehmen.
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